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Vorwort

Die vorliegende Untersuchung ist ein wesentlicher Bestandteil des Forschungs-
projekts „Vom Nationalstaat zur Weltrechtsgemeinschaft: Die internationale 
Rechtsordnung aus rahmenorientierter Perspektive“. Sie versucht unter anderem, 
entgegen der herrschenden Lehre ein rahmenorientiertes Denkmodell für die Eu-
roparechtsordnung aufzustellen. Gleichzeitig dient sie als Fortsetzung meiner 
Forschungsserie, die vor allem darauf gerichtet ist, die von der Reinen Rechts-
lehre Hans Kelsens inspirierte und durch meine mehrjährigen Untersuchungen 
weiterentwickelte Rahmenlehre auf Probleme der Gewaltenteilung im Verwal-
tungsrecht und Verfassungsrecht bis zur Ebene des Europarechts anzuwenden. 
Zusammen mit meinen letzten beiden Monographien, „Bestimmte Bindung un-
ter Unbestimmtheitsbedingungen“ sowie „Verfassungsordnung als Rahmenord-
nung“, stellt der vorliegende Band das Ergebnis dieser Forschungsserie dar, in-
dem er zeigt, weshalb und wie der Rahmencharakter der Rechtsordnung sowohl 
zur Rechtsbindung als auch zur Freiheitssicherung beitragen kann.

Dieses Buch entstand wiederum aus der Überarbeitung, Ergänzung sowie 
Neustrukturierung von Aufsätzen, die ursprünglich in verschiedenen Fachzeit-
schriften erschienen sind. Der Nachweis der Erstveröffentlichung findet sich am 
Anfang jedes Kapitels in der Fußnote. Mein Dank gilt zunächst Herrn Prof. Dr. 
Fang-Hua Chung, der meine gesamte Forschungsarbeit stets mit Anregungen 
und Kritik begleitet hat. Danken möchte ich zudem meinem Heimatinstitut, der 
Academia Sinica, für die großzügige Förderung dieses Forschungsprojekts so-
wie Herrn Prof. Dr. Atsushi Takada, dessen Einladung zur Gastprofessur meinen 
kurzfristigen und doch ergebnisreichen Forschungsaufenthalt an der Osaka Uni-
versity erst ermöglichte. Herrn Prof. Dr. Christian Calliess, Herrn Prof. Dr. Mat-
thias Ruffert und dem Verlag Mohr Siebeck danke ich für die freundliche Auf-
nahme dieses Buches in die Schriftenreihe „Studien zum europäischen und deut-
schen Öffentlichen Recht (EuDÖR)“. Nicht zuletzt danke ich Herrn Florian 
Erdle für die sprachliche Durchsicht sowie Herrn Meng-Jhe Li und Herrn Te-
Chih Chang für vielfältige Hilfe und Unterstützung.

Taipei, im Juli 2019 Shu-Perng Hwang
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Einführung

Angesichts der heutigen Entwicklungen des sogenannten europäischen Mehr
ebenen systems wird im Rahmen der deutschen Staatsrechtslehre immer wieder 
von offener Staatlichkeit gesprochen. Hervorgehoben werden etwa die immer 
stärkere Verzahnung und Verschränkung von nationalen und europäischen 
Rechtsordnungen und die daher immer größeren und tiefergreifenden Auswir
kungen des Europarechts auf das deutsche Recht. Darüber hinaus ist vor dem 
heutigen Hintergrund vermehrt davon die Rede, beim Verhältnis der Rechtsord
nungen verschiedener Ebenen handle es sich um die stetige Weiterentwicklung 
komplexer Netzwerke, die sich nicht (mehr) im Rahmen der traditionellen De
batte zwischen monistischer und dualistischer Konstruktion der Völkerrechts
ordnung beschreiben und aufklären ließen. Im Großen und Ganzen lässt sich 
sagen, dass die herrschende Meinung der heutigen deutschen Staatsrechtslehre 
überwiegend vom Prinzip der offenen Staatlichkeit ausgeht und sich angeblich 
von dem überkommenen Souveränitätsdogma verabschiedet hat. 

Bei näherem Hinsehen fragt sich jedoch, ob und inwiefern die herrschende 
deutsche Lehre den klassischen MonismusDualismusGegensatz überhaupt 
überwunden hat oder überwinden will. Dabei fällt nicht nur auf, dass in der heu
tigen deutschen Diskussion um das Verhältnis des deutschen (Verfassungs)
Rechts zum Europarecht stets versucht wird, zwischen der Förderung internatio
naler Zusammenarbeit und der Wahrung nationaler Souveränität einen Ausgleich 
zu finden. Bemerkenswerter ist vielmehr, dass die herrschende Lehre trotz An
nahme der offenen Staatlichkeit des Grundgesetzes nach wie vor an einer dualis
tischen Auffassung des europäischen Mehrebenensystems festhält, indem sie 
regelmäßig davon ausgeht, die staatlichen und überstaatlichen Rechtsordnungen 
stellten jeweils qualitativ verschiedene, inhaltsbestimmte Rechtsregime bereit, 
wobei Heterogenität und Inkompatibilität vorherrschten. Dies hat zur Folge, dass 
die im europäischen Mehrebenensystem auftauchenden Normenkollisionen zwi
schen nationalen, supranationalen und internationalen Rechtsordnungen über
wiegend als Kompetenzfragen behandelt werden, wobei die maßgebliche Rolle 
des Grundgesetzes und des BVerfG immer wieder in den Vordergrund gerückt 
wird. Gerade in diesem Zusammenhang wird der absolute Vorrang der deutschen 
Verfassung und insbesondere der deutschen Verfassungsidentität gegenüber dem 
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Europarecht mit Nachdruck herausgestellt, so dass die zentrale Stellung des 
BVerfG trotz der europäischen Integration unberührt bleibt. Nach der durchaus 
weit verbreiteten, wenn nicht herrschenden Lehre in Deutschland handelt es sich 
bei dem viel besprochenen Phänomen des sogenannten „Verfassungsgerichtsver
bundes“ also nicht so sehr um die Entwicklung eines Kooperationsverhältnisses 
von nationalen und europäischen Gerichten, sondern im Grunde genommen eher 
um eine staatszentrierte und insofern solipsistische Auffassung der gegenseitigen 
Kompetenzabgrenzung zwischen den Gerichten. Dabei spiegelt sich die dualisti
sche Position der herrschenden deutschen Lehre deutlich wider: Stellen sich das 
deutsche Recht und das Europarecht jeweils als wesentlich heterogene Rechts
ordnungen dar, so liegt die Schlussfolgerung nahe, dass die Verfassungsidentität 
des Grundgesetzes auch im Rahmen des europäischen Mehrebenensystems nicht 
in Frage gestellt werden darf.

Gerade in dieser Hinsicht aber zeigt sich, dass die dualistische Auffassung des 
Verhältnisses zwischen staatlichem und überstaatlichem Recht nicht nur der 
herrschenden Auffassung in der deutschen Staatsrechtslehre, sondern auch der 
Rechtsprechung der europäischen Gerichte zugrunde liegt. Der EuGH etwa geht 
regelmäßig vom Vorrang des Unionsrechts auch vor dem nationalen Verfas
sungsrecht aus und betont stets das Gebot der einheitlichen Durchführung des 
Unionsrechts. Dabei vertritt er allerdings keine monistische These, sondern 
bringt im Gegenteil wiederum eine dualistische Haltung zum Ausdruck, indem er 
das Unionsrecht und das nationale Recht ebenfalls als zwei von vornherein ver
schiedene Rechtsordnungen versteht und von diesem Standpunkt aus die Auffas
sung vertritt, zur Sicherstellung der einheitlichen Durchführung des Unions
rechts sei das nationale Recht gegebenenfalls ohne weiteres durch das (vorrangi
ge) Unionsrecht zu verdrängen. Insofern stehe der Gerichtshof besonders im 
Verhältnis zu den nationalen Gerichten regelmäßig im Vordergrund. Auch in der 
Rechtsprechung des EGMR ist eine dualistische Position in Bezug auf das Ver
hältnis von nationalem und internationalem Recht festzustellen. Unter Heranzie
hung der sogenannten margin of appreciationDoktrin bei besonderer Berück
sichtigung des (Nicht)Vorliegens eines europäischen Grundkonsenses zieht der 
EGMR nämlich den Grundrechtspluralismus zwischen den Konventionsstaaten 
in Betracht. Dabei steht wiederum die kompetenzielle Erwägung im Mittelpunkt, 
die die wesentliche Heterogenität zwischen Grundrechtsvorgaben auf der natio
nalen und der Konventionsebene voraussetzt und infolgedessen die in Rede ste
henden Menschenrechtsfragen immer wieder in bloße Kompetenzfragen umge
staltet, wobei es vornehmlich darum geht, welche Grundrechtsvorgaben maß
geblich sind und wer – das nationale Gericht oder der EGMR – das letzte Wort 
hat. In dieser Hinsicht wird klar, warum der EGMR nicht immer zurückhaltend 
agiert: Der Gerichtshof scheut den Konflikt mit dem nationalen Gericht nicht, 
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solange er annimmt, im konkreten Streitfall gälten nicht die nationalen Grund
rechte, sondern die Grundrechtsvorgaben der EMRK als Kontrollmaßstab. 

Bereits der oben skizzierte Überblick deutet darauf hin, dass zwischen dem 
BVerfG, dem EuGH und dem EGMR mindestens eine Gemeinsamkeit festzu
stellen ist. Mit ihrem dualistischen Ausgangspunkt bringen all diese Gerichte 
eine durchaus solipsistische Haltung zum Ausdruck, indem sie bereitwillig an 
der angeblich unüberwindlichen Heterogenität und Inkompatibilität der Rechts
ordnungen verschiedener Ebenen festhalten, um ihre jeweilige Eigenständigkeit, 
Unersetzbarkeit und gegebenenfalls höchste Autorität zu bewahren. Besonders 
aus dieser Perspektive wird verständlich, weswegen sich die Normenkollisionen 
zwischen den Rechtsebenen stets als Kompetenzkonflikte zwischen den Gerich
ten darstellen. Doch gerade darin liegt das Problem der kompetenzorientierten 
Vorgehensweise des BVerfG und der europäischen Gerichte. Indem die Gerichte 
sich überwiegend auf Kompetenzfragen und gegebenenfalls -konflikte konzen
trieren, tendieren sie nicht nur jeweils zu einer selbstzentrierten Position, son
dern lassen darüber hinaus vorschnell die Möglichkeit außer acht, die angeblich 
kollidierenden Rechtsnormen in Einklang zu bringen. Mit anderen Worten: Die 
dualistische und zugleich materielle Ansicht, wonach die Rechtsordnungen auf 
staatlicher und überstaatlicher Ebene qualitativ verschiedene und jeweils inhalts
bestimmte Rechtsvorgaben bereitstellen und sich inhaltlich daher kei neswegs 
aufeinander abstimmen lassen, hat die Entwicklung des grenzübergreifenden 
Verfassungsgerichtsverbundes nicht gefördert, sondern im Gegenteil  erschwert. 
Dies zeigt sich bei der Debatte um den Grundrechtsschutz im europäischen Meh
rebenensystem sehr deutlich. Sowohl das BVerfG als auch die europäischen Ge
richte bemühen sich (auch) bei Menschenrechtsfragen überwiegend, entweder 
um das letzte Wort oder jedenfalls um eine klarere Kompetenzabgrenzung zu
gunsten eigener Interessen zu kämpfen. Dabei wird jedoch nicht selten außer 
Acht gelassen, dass es besonders bei Menschenrechtsfragen in erster Linie um 
einen möglichst optimalen Menschenrechtsschutz geht, wofür die gegenseitige 
Abstimmung und Ergänzung zwischen den Grundrechtsvorgaben verschiedener 
Rechtsebenen wünschenswert und gegebenenfalls auch notwendig wäre. Schon 
in dieser Hinsicht liegt das Bedenken nahe, dass die dualistische Konstruktion, 
die nach wie vor weit verbreitet ist und sowohl in Deutschland als auch in der 
Rechtsprechung der europäischen Gerichte ihren Niederschlag gefunden hat, 
letztlich zu Lasten der Weiterentwicklung des europäischen Mehrebenensystems 
und auch des europäischen Menschenrechtsschutzes geht.

Auf dieser Grundlage versucht die vorliegende Studie, die sowohl der herr
schenden deutschen Lehre als auch der Rechtsprechung der europäischen Ge
richte zugrundeliegende dualistische Position aufzudecken und sich kritisch mit 
dieser auseinanderzusetzen. Sie will unter anderem beleuchten, auf welche Wei
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se dieser Dualismus als Denkansatz die herrschende Auffassung des Verhältnis
ses zwischen nationalem, supranationalem und internationalem Recht geprägt 
hat, und welche Probleme er ausgelöst hat oder auslösen würde. Als Gegenent
wurf zu diesem dualistischen Denken wird ein Alternativansatz vorgestellt, der 
ideell vornehmlich auf die monistische Auffassung Hans Kelsens zurückgeht 
und diese im Hinblick auf die aktuellen Herausforderungen des europäischen 
Mehrebenensystems konstruktiv weiterentwickelt. Im Gegensatz zur herrschen
den Lehre ist der hier vertretene Alternativansatz vor allem durch Rahmenorien
tierung und Entmaterialisierung gekennzeichnet, indem er davon ausgeht, dass 
zwischen den nationalen und europäischen Rechtsordnungen ein Ermächti
gungs- und zugleich Verpflichtungsverhältnis besteht. Dieser Alternativansatz 
soll einerseits die Bedenken gegen den Dualismus im Hinblick auf die Verwirk
lichung von Grundrechten aufzeigen, andererseits auch darauf hinweisen, wie 
sich die Spannungsverhältnisse zwischen nationalen und europäischen Rechts
vorgaben bzw. Gerichten im europäischen Mehrebenensystem mit einem rah
men orien tierten, entmaterialisierten und in ebendiesem Sinne monistischen 
Denkansatz auflösen lassen. Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, das Ver
hältnis von nationalem Recht und Europarecht aus einer endgültig vom Dualis
mus befreiten, rahmenorientierten und entmaterialisierten Perspektive erneut zu 
betrachten und zu analysieren und dadurch einen Weg zu zeigen, auf dem sich 
die Entwicklung eines menschenrechtsfreundlichen, weil freiheitsbasierten euro
päischen Mehrebenensystems erst ermöglichen lässt. Genau in dieser Hinsicht 
erweist sich der Aufbau eines Verfassungsgerichtsverbundes als erstrebenswert.

Die vorliegende Studie gliedert sich in drei Hauptteile. Der erste Teil dient als 
theoretische Grundlage der Untersuchung. Er beginnt mit der Darstellung des 
Kelsenschen Monismus im Gegensatz zu dem in Deutschland nach wie vor herr
schenden Dualismus und konzentriert sich sodann auf die Lehren von Udo Di 
Fabio, Eberhard SchmidtAßmann, Dieter Grimm und Jürgen Habermas in Be
zug auf die europäische Integration, um einerseits den Stand der deutschen Dis
kussion über die heutige Entwicklung des europäischen Mehrebenensystems zu 
überblicken und andererseits den ideellen Gegensatz zwischen der hier vertrete
nen Position und der herrschenden deutschen Lehre zu verdeutlichen. Daran an
schließend wendet sich der zweite Teil der dualistischen Position der in Deutsch
land herrschenden Lehre zu. Unter anderem erläutert er die gewichtige Rolle des 
dualistischen Ansatzes für die deutsche staatsrechtliche Entwicklung in Recht
sprechung und Schrifttum und zeigt, warum dies sowohl aus rechtstheoretischer 
und methodologischer als auch aus grundrechtlicher Perspektive zu beanstan
den ist. Der dritte Teil befasst sich schließlich mit der dualistischen Position der 
europäischen Gerichte. Durch Analyse der Rechtsprechung des EuGH und des 
EGMR weist er nicht nur nach, inwiefern auch die europäischen Gerichte von 
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einer dualistischen Konstruktion des Verhältnisses zwischen nationalen und eu
ropäischen Rechtsordnungen ausgehen, sondern zeigt ferner, dass genau diese 
dualistische Sicht, die letztendlich nicht für, sondern eher gegen ein konstrukti
ves Kooperationsverhältnis zwischen nationalen und europäischen Gerichten 
spricht, den Grundrechtsschutz im europäischen Mehrebenensystem gefährdet.





Erster Teil

Zum Stand der deutschen Diskussion über die 
Entwicklung des europäischen Mehrebenensystems

In der deutschen Diskussion um das Verhältnis der europäischen und der natio
nalen Rechtsordnungen ist ein deutlicher Gegensatz zwischen den integrations
freundlichen und skeptischen Ansätzen festzustellen: Während die eine Ansicht 
die immer stärkere und auch an Tempo zunehmende Entwicklungstendenz zur 
Europäisierung für unumgänglich hält und daher eine rechtzeitige Anpassung 
des deutschen Rechts an die europäischen Rechtsvorgaben fordert, sieht die an
dere Position in der europäischen Integration eine potentielle Gefahr für die Na
tionalstaaten und ihre Rechtsordnungen und stellt deswegen die zentrale Bedeu
tung des nationalen Rechts immer wieder heraus. Grob betrachtet spiegelt sich 
dieser Gegensatz in Deutschland auch in einer bemerkenswerten Meinungsdis
krepanz zwischen Verfassungsrechtlern und Verwaltungsrechtlern in Bezug auf 
das Verhältnis von europäischem zu deutschem Recht wider: Während nicht we
nige Verfassungsrechtler nach wie vor am traditionellen Souveränitätsdogma 
festhalten und angesichts der Europäisierungstendenzen wiederholt vor einem 
Bedeutungsverlust der nationalen Verfassungsordnung warnen, die auch und ge
rade im Zeitalter der Europäisierung eine Schlüsselrolle für Grundrechtsschutz, 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie spiele, gehen insbesondere diejenigen Ver
waltungsrechtler, die zu den Anhängern des sogenannten „Reformansatzes“ zäh
len, konsequent davon aus, im Rahmen des europäischen Verwaltungsrechts ste
he die einheitliche Durchführung der europäischen Rechtsvorgaben im Vorder
grund, so dass das überkommene Modell von parlamentarischer Demokratie und 
Gesetzesbindung der Verwaltung erheblich relativiert werden müsse. Vereinfacht 
lässt sich also sagen: Die Verfassungsrechtler bemühen sich um die Wahrung 
nationaler Souveränität und vertreten infolgedessen integrationsskeptische The
sen. Die Verwaltungsrechtler legen hingegen besonderes Gewicht auf die grenz
über greifende Verwaltungskooperation und sind insofern eher integrations
freundlich.

Im Folgenden sollen die Eigenheiten der heutigen deutschen Diskussion über 
die Entwicklung des mit den Europäisierungstendenzen einhergehenden europä
ischen Mehrebenensystems näher beleuchtet werden. Im Mittelpunkt stehen die 
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Fragen, ob und inwiefern die Auseinandersetzungen zwischen den integrations
freundlichen und skeptischen Ansätzen eine gemeinsame, nämlich dualistische 
Konstruktion der Europarechtsordnung zugrunde legen, und wie dieser dualisti
sche Gedanke mit der Entwicklung des europäischen Mehrebenensystems weiter 
fortgesetzt und aktualisiert wird. Dementsprechend wird zunächst als theoreti
scher Ausgangspunkt der Monismus im Sinne Hans Kelsens im Gegensatz zu 
dem in Deutschland herrschenden Dualismus vorgestellt, um so die Vorausset
zungen, Kernthesen und Zielsetzungen des Kelsenschen Monismus gegenüber 
der Position der dualistischen Denkansätze zu klären (Kapitel 1). Sodann wird 
der Stand der deutschen Diskussion am Beispiel der ideellen Auseinandersetzun
gen zwischen Udo Di Fabio und Eberhard SchmidtAßmann zur Verdeutlichung 
der gemeinsamen Probleme von integrationsskeptischen und freundlichen The
sen näher untersucht (Kapitel 2). Zuletzt wird anlässlich der berühmten Debatte 
zwischen Dieter Grimm und Jürgen Habermas näher erörtert, wie die unter deut
schen Verfassungsrechtlern weit verbreiteten europaskeptischen Stimmen auf 
die immer stärkere, d. h. immer mehr an einer Konstitutionalisierung orientierte 
Europäisierung reagieren, und in welchem Sinne sie bei ihrem Festhalten am 
Dualismus die Konstitutionalisierungstendenzen auf europäischer Ebene miss
deutet haben (Kapitel 3).



Kapitel 1

Monismus vs. Dualismus: Wie könnte der 
entmaterialisierte Monismus im Sinne Hans Kelsens 

zum besseren Verständnis des europäischen 
Mehrebenensystems beitragen?*

I. Einleitung

Die herrschende Meinung der deutschen Staatsrechtslehre geht nach wie vor von 
einer dualistischen Konstruktion des Verhältnisses zwischen Völkerrecht und 
staatlichem Recht aus1. Demgegenüber ist die Völkerrechtstheorie von Hans 
Kelsen in erster Linie durch dessen monistische Vorstellung der gesamten Völ
kerrechtsordnung gekennzeichnet. Immer wieder wird der Kelsensche Monis
mus vor allem dahingehend verstanden, dass er die klassische staatszentrierte 
Auffassung der Souveränität grundlegend in Frage stellt und ausdrücklich für 
eine einheitliche Rechtsgemeinschaft plädiert. Auch Kelsen selbst führt explizit 
aus: „Die Reine Rechtslehre relativiert den Staat. Sie erkennt ihn als rechtliche 
Zwischenstufe und gewinnt so die Einsicht: dass von der alle Staaten umfassen
den universalen Völkerrechtsgemeinschaft zu den dem Staat eingegliederten 
Rechtsgemeinschaften eine kontinuierliche Abfolge allmählich ineinander über

* Überarbeitete Fassung des Aufsatzes „Zur Aktualität des entmaterialisierten Monismus 
bei Hans Kelsen. Dargestellt am Beispiel der Entwicklung des Europäischen Verwaltungsver
bundes“, AöR 139 (2014), S.  573 ff.

1 Nach allgemeiner Auffassung werden zum Verhältnis zwischen dem Völkerrecht und dem 
nationalen Recht im Wesentlichen zwei widerstreitende Theorien vertreten, die man als Monis
mus und Dualismus bezeichnet. Der Monismus geht von der Einheit von Völkerrecht und 
natio nalem Recht aus. Hingegen liegt dem Dualismus die Voraussetzung zugrunde, dass Völ
kerrecht und nationales Recht jeweils verschiedene Rechtsordnungen darstellen. Zu dem in der 
deutschen Staatsrechtslehre weit verbreiteten dualistischen Verständnis der Völkerrechtsord
nung vgl. an dieser Stelle nur BVerfGE 111, 307 (318): „Dem Grundgesetz liegt deutlich die 
klassische Vorstellung zu Grunde, dass es sich bei dem Verhältnis des Völkerrechts zum natio
nalen Recht um ein Verhältnis zweier unterschiedlicher Rechtskreise handelt und dass die Na
tur dieses Verhältnisses aus der Sicht des nationalen Rechts nur durch das nationale Recht 
selbst bestimmt werden kann; dies zeigen die Existenz und der Wortlaut von Art.  25 und Art.  59 
Abs.  2 GG. Die Völkerrechtsfreundlichkeit entfaltet Wirkung nur im Rahmen des demokrati
schen und rechtsstaatlichen Systems des Grundgesetzes.“ Vgl. dazu näher unten Kapitel 2, III.
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gehender Rechtsgebilde führt.“2 Bereits in dieser Hinsicht liegt es nahe, dass der 
monistische Ansatz Kelsens der herrschenden Vorstellung in der deutschen 
Staatsrechtslehre entgegensteht. Von daher wird Kelsens Monismus in Deutsch
land nicht selten als ein theoretischer Versuch bezeichnet, der sich unter anderem 
zugunsten der Entwicklung hin zu einem Weltstaat, vor allem aber der europäi
schen Integration auswirken würde. Demzufolge scheint der Kelsensche Monis
mus deshalb „integrationsfreundlich“ zu sein, weil er ein den Nationalstaat erset
zendes vereintes Europa anstrebt und insofern die Gestaltungsfreiheit der einzel
nen Nationalstaaten weitgehend entbehrlich macht. So betrachtet steht er aber 
nicht nur dem in Deutschland herrschenden Dualismus entgegen, sondern be
droht zwangsläufig die Existenz bestehender Staaten.

Stellt der Kelsensche Monismus tatsächlich eine Gefahr für die nationalstaat
liche Selbstbestimmungskompetenz dar, indem er ohne weiteres auf eine welt 
bzw. europaweite Rechtsvereinheitlichung abzielt? Die Beantwortung dieser 
Frage setzt naturgemäß ein zutreffendes Verständnis der Völkerrechtstheorie 
Kelsens voraus. Diesem lässt sich entnehmen, wie sich Kelsen das Verhältnis 
zwischen der europäischen Rechtsgemeinschaft und den einzelstaatlichen 
Rechtsordnungen vorstellen könnte. Dadurch soll einerseits gezeigt werden, dass 
sich der Monismus im Sinne Kelsens im Grunde genommen als dezentralisiert 
und entmaterialisiert erweist und sich schon deswegen keineswegs als ein Ansatz 
zugunsten der substantiellen, die nationalen Rechtsordnungen verdrängenden 
Rechtsvereinheitlichung auffassen lässt. Andererseits wird deutlich, dass gerade 
der rahmenorientierte Kelsensche Monismus in der Lage ist, das scheinbare 
Spannungsverhältnis zwischen nationaler Identität und europäischer Integration 
zu überwinden und dergestalt zur Weiterentwicklung eines nicht nur integrati
onsfreundlichen, sondern auch den Pluralismus fördernden europäischen Mehr
ebenen systems beizutragen.

II. Kelsens Völkerrechtstheorie im Streben nach einem 
entmaterialisierten Monismus

Schon bei seinen früheren Schriften wie „Das Problem der Souveränität und die 
Theorie des Völkerrechts“ und „Allgemeine Staatslehre“ ist klar, dass Kelsens 
Völkerrechtstheorie von seiner Kritik am überkommenen Souveränitätsdogma 
ausgeht. Aufgrund seiner Qualifizierung des souveränen Staates als „höchste 
Ordnung“, die „keine höhere Ordnung über sich hat, sofern die Geltung der staat

2 Hans Kelsen, Reine Rechtslehre: Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik, 
Studienausgabe der 1.  Aufl. 1934, 2008, S.  160 f.
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